
Zeitschrift: Der neue schweizerische Republikaner

Herausgeber: Escher; Usteri

Band: 2 (1800)

Rubrik: Vollziehungsrath

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 03.05.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


A!an abonnlrt iich bey Z. A. OchS in Bern, und be»
»lic» Postämtern. N". 9Z.

Das Abonnement snr 78 Hummern oder iiir ein Bier,
tcljohr ist in Bern 4 Fr. und nusscr Vcr» rvstire»

^
5 Fronten.

Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

Samstag, den 2; August l8°o. Zweytes Quartal. Den 4 Fruktidor VIN.

E t n l a d u u g.
Der gesetzgebende Rath hat eine aus den Bürgern

Kühn, Lüthi, Usteri, Füßli, Carrard,
5? och und Lülhard bestehende Constitutionscom-

mißion medergesezt und ihr den Austrag ertheilt, eine

neue Landesverfassung für Helvetica zu entwerfen, die

nachdem sie der gesetzgebende Rath wird gutgehcissen

haben, der helvetischen Nation zur Annahme oder

Verwerffung soll vorgelegt werden.

Die Commißion wird diese Arbeit zwar mit all'
der Beschleunigung, welche die Wichtigkeit des Ge-

genstandes gestatten kann zu Stande z» bringen, und

dadurch den Uebcrgang zu einer festern Ordnung der

Dinge, so viel von ihr abhängt, zu befördern bemüht

seyn; allein st, ist tief von der Ueberzeugung durchdrun-

gen, daß sie ihrem grossenAi.'strag und der dadurch über,

nominellen Pflicht nur alsdann ein Genüge zu leiste»

im Stande seyn wird, wann sie als Organ des auf-
geklärten Theiles der Nation erscheinen und einen

Verfassungsentwnrf vorschlagen kann, der dasjenige

enthält, was durch das Nachdenken und die Prüfung
der einsichtsvollsten Bürger als das Beste ist anerkannt

worden. Sie ladet deßnahcn die helvetischen Bürger
ein, ihr so beschleunigt wie möglich, ihre Gedanken,
Vorschläge und Wünsche, welche auf die neue Lan-
desvcrfassunq überhaupt sowohl, als ihre einzelnen

Theile, besonders das Richterliche und Verwaltungs.
Fach Bezug haben, mttzntheilen: sie wird dem Zu-
trauen derselben, durch die gewissenhafteste und sorg-
fältigste Benutzung aller Einsendungen, zu entsprechen

sich angelegen seyn lassen: was bereits zu Anfang die-

ses Jahrs, der Consti'ukionscommißion des chmaligcn
Senates eingesandt ward, ist in den Händen der neuen

Commißion und wird von dieser nicht vernachläßigt
werden.

Alles, was man an die Commißion senden will,
wird mit der Adresse versehen: An den Prasi-
denten des gesetzgebenden Raths, für
die Constitutions- Co ni mission.

Bern, 2i. August i8°c>.
Namens der Commißion,

Usteri.

V 0 l lz i eh u n g s r a t h.

Beschluß vom 2O. August.
Nach Anhörung des gemeinschaftlichen Berichts sci^

ncs Finanzministers und des OberwardeinS der helve-

tischen Münzstätten über die in der Republik im Um-
lauf sich befindenden Ncucnburger-Batzen, halben
Batzen und Kreuzer.

Erwägend, daß durch das Gesetz vom 2 z. Heu-
monat 1799 der Umlauf aller fremden Münze unter
zwey Batzen und fünf Rappen gänzlich verboten;

Erwägend, daß der Umlauf der Neuenburger-Vatzen,
halben Batzen und Kreuzer in der helvetischen Republik
sowohl dem Staat als den Partikularen, wegen ihrem
schlechten Gehalt nachtheilig ist —

beschließt:
1. Der Umlauf dcr Neuenburger - Batzen halbe»

Batzen und Kreutzer ist vom künftigen ersten No-
veniber an, gänzlich verboten.

2. Wenn ein Einnehmer von Staatseinkünften an
eine öffentliche Casse eine Zahlung entrichtet, un»

uncer dem Gelde Neuenburger - Münze sich besin-

det, so ist der Empfänger bey feiner Pflicht ver»

bunden, diese verbotene Münze dem Agent der

Gemeinde einzuhändigen, und demselben anzuzek

gen, von wem solche eingegangen.

Der Agent, welchem von dieser verbotenen Münze
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eingehändigt wird, ist verpflichtet, solche dem

Regierungsstatthalter des Cnntons zukommen zu

lassen, und demselben den Namen desjenigen,
welcher gegenwärtiges Verbot übertrete», bekannt

zu macheu.

4. Die Regierungsstatthalter, welchen von dieser ver-
botenen Münze sollte eingesandt werden, werden
solche dem Oberwardcin der helvetischen Münz-
statten zusenden, den Uebertreter dann dieses Ver,
bols für das erstemal mit einem Verweis zur
Erfüllung seiner Pflicht ermähnen; bey wiederhol-
ter Uebertretung aber von dem Uebertreter eine

Buße von fünf Franken beziehen.

5- Gegenwärtiger Beschluß soll gedruckt und zu

jedermanns Verhalt bekannt gemacht werden.

Gesetzgebender Rath, 19. August.
(Fortsetzung.)

27. Das Mustkantencorps von Rubonne und La
Venage im Lem an verlangt zu wissen, warum es

seinen Abschied erhalten habe.

Die Verweisung an die Vollziehung wird beschlossen.

Muret berichtet über folgende Petitionen.
28. Verschiedene Bürger vonLat our de Peylz,

jm Leman, fodern daß das Hol; so von der

Rhone iu den See geschwemmt wird, wie biShin

von jedem der es aussängt könne bemizt werden.

Die Verweisung an die Poliz. Com. wird beschlossen.

29 bis 5 Petitionen von Lausanne u. a. Gemein-
den aus dem Leman, begehren daß die christ-

'Ziehe Religion als Nationalrcligion angesehen und

Sittcngcrichte eingeführt werden.

Die Verweisung an die UncerrichtScommißion wird
beschlossen.

54. Eine unchliche Tochter Magd. Ruchonet v. St.
Saphorin iui Le ma n, wünscht ihre Eltern erden

zu können.
' Die Verweisung an die Civilcommißion wird be-

Kch lessen.

Die P ol iz e y c 0 m m iß i 0 n wünscht daß sie

durch zwey neue Mitglieder verstärkt werde. Diesem

Verlangen wird entsprochen, und die B. Gmür m
E g g von Ryckcn ihr beygcordnet.

Die Abfassung zweyer Décrété die die Ratifikation
verschiedener verkaufter Nationalgüter im Distr. Dor-
nach C. Solothurn enthalten S. S. 4,68. wird
angenommen^

Gesetzgebender Rath, 20. August.
Präsident: L ü lhi.

V 0 nflüe im Namen der Militärconmiißion räth
den Beschluß des chmaligeu grossen Raths über die
Kriegsznchr - Kriegs - und Revisionsräthe zn verwerfen,
und das Gesetz über diesen Gegenstand ganz neu unr->

arbeiten zu lassen. Dieser Antrag wird angenommen.
Auf den Antrag Car mintrans im Namen der

Commißion des, öffentlichen Unterrichts, wird dem
Volt;. Rath der verlangte neue Credit von 6oc>o Fr.
für das Ministerium der Künste und Wissenschaften
bewilligt.

Finsler im Namen der Revisionscommißion
schlägt die-Ernennung einer besondern Commißion vor,
um einem an den ehm. gr. Rath geschehenen Ansuchen
zu entsprechen wegen festzusetzender Grun'dsstze über das
C 0 n c u r s r echt zwischen der h e l v e t. R e p u b lick
und dem Fürstenthum Neuen bürg, nach
denen ein besonderer wirklich vorgelegter Fall und so-

mit auch künftige ähnliche Fälle behandelt werden
können. And er werth, Koch, Muret, Uster.i
und G e n h a rd werden in diese Commißion geordnet.

Auf den Antrag der gleichen Commißion wird ail
die staatswirlhschastliche Commißion, eine von der
Vollziehung unterm 26. May 1800 übersandte Bitt"
schrifl eines gewissen Claude Allemand von Charmcy,
welcher ans seine Kosten einen Weg durch d a s

Thal Mossolan anlegen will, in so fern ihm
bewilligt werde, von dcmdurchpaßierenden Fuhrwerken
und Schlitten einen Zoll zu erheben, verwiesen.

Eine Botscyaft der Vollziehung vom 19. May 1799,
welche Strafen gegen diejenigen vorschlägt,
welche gezwungene Dienste in den Hülfstrup-
pen nehmen und hernach wieder ausrrissen wür»

den, bedarf keiner Autwort mehr und wird auf den

Antrag der Revisionscommißion ad acta gelegt.

Eine Botschaft der Vollziehung, worin Erläuterung!
über die Wiederergänzung der Suppléante» an
den C a n t 0 n s g e r i ch t en begehrt wird, soll auch

auf den Antrag der Revisionscommißion ad acta gelegt
werden.

Zwey andere Botschaften, wovon die erste einen

schon lange bewilligten Credit von Fr.
für den Minister der Künste und Wis-
sen sch a sten verlangt, die zweyte aber zur Er,
läutcrung- der erstern, einige allgemeine Bemerkungen
über den Zustand der Schuld und Kirchenlehrer end,
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àâlt sollen ans den Antrag der gleichen Commißion

als vollendetes Geschäft ad acta gelegt werden.

Unter den unvollendeten Geschäften befindet sich

auch die Votschaft des Voll;. Ausschusses über die

Wiedereinführung der S it te n g e r i ch t c, begleitet

mit einem Gesetzesvorschlag ab Seite der dazu nieder-

gesezten Commißion; Vorschlag der aber von dem

gr. R, an die Commißion zurückgewiesen worden ist.

Die Maßregel ist seiner Zeit von dcm Vollz. Ausschuß

so wichtig gehalten und von einem ansehnlichen Theil
der Nation so nöthig befunden worden, daß die Re-

visionscommißion anträgt, alle über diesen Gegenstand

vorhandenen Schriften sogleich der Commißion des

öffentl. Unterrichts zu übergeben damit sie in 8 Ta-

gen Bericht und Vorschläge darüber eingebe. Selbst

das Ausland hakte mit gespannter Erwartung dem

Erfolg dieser Botschaft, die in deutschen, holländi-

sehen, französischen und englischen Blättern abgedruckt

ward, Mit gespannter Erwartung entgegen gesehen:

Es war vielleicht keiner der geringsten Vorwürfe ge-

gen die vorige Gesetzgebung, daß sie eine solche Ein-

ladung unbeantwortet ließ und würde hingegen ehren-

voll für die gegenwärtige seyn, derselben bald und

mit zweckmäßigen Modifikationen zu entsprechen. —
Der Antrag wird angenommen.

Ein Schreiben der Verwaltnngskammcr des Can-
tons Waldstätten federt Erläuterungen über

die Art der W i e de rb e se tz un g geistlicher
Pfründen: der Gegenstand wird auf den Antrag
der Revisionscommißion, der Commißion über össentl.

Unterricht zugewiesen.

Ein gewisser Ioh. Bapt. Schule der von Gon-
sten im C. Sentis und ry Bürger von So-
iokhurn, welche als Geisseln ansgchobcn und

viele Monate in Frankreich zurückbehalten worden,
wandten sich durch Memoriale an die Gesetzgebung,

um die Znrückerstattuug ihrer Kostenauslagen zu er-

halten. D>e Rcvisionseommißivn glaubt, daß der

gesetzg. Rath über diesen Gegenstand nicht befugt sey

einzutreten, und schlägt vor, diese und allfätlige ähn-

liehe Ansoderungen der Vollziehung zuzusenden, mit
der Erklärung, daß der gesetzgebende Rath dergleichen

»Foderungen nicht von seiner Competenz zu sich» ge-

funden hat. Angenommen.

Der B. Urs Burri von Günspcrg im Distrikt
Evlvthurn, hatte sich bey den gesetzgebenden Räthen
unterm 6. Brachen, 1800 beschweret, daß er von
tze-m vorigen Direktorium von seiner Stelle als Di-

l —

striktörichtcr entlassen worden sey. .Eine besondere

Commißion hatte diese Klagen untersucht, allem den

Räthen »och keinen Bericht erstattet. Es zeigt sich,

daß das Direktorium seiner Zeir, zufolge feiner con-
stltlitioneil. il Befugniß, das ganze Distciktsgericht ab-

gestzt, allein die 8 übrigen Richter wieder erwählt
und nur allein den B- Vuri wegen erwiesener lind von
ihm selbst eingestandener Trunkenheit, durch einen an-
der» Bürger crsezt hat. Da B. Buri seinen Fehle?

nicht laugnen kann, sondern lediglich mit seinem

schwachen Magen entschuldiget, so ßndet die Reo.

Com daß der B. Urs Burry in seinem Begehren um
Wiedereinsetzung in die Stelle eines Distriktsrichters
von Solothnrn als unstatthaft abzuweisen. —^ Au-
genommen.

Die G e m e i n d e H e y d en im Distr. .W a s d,
hatte von der Gesetzgebung eine Bewilligung vcr-

langt, um ein ihr zugefallenes G r nn de i g e n th um
ve r k a n fe n z u d ü r f en. Ein darüber ausgefertigt
tes Gutachten ist wirklich dem grossen Rathe unterm

Juli lczthin vorgelegt, nachher aber nicht behandele

worden. Die Rev. Commißion legt dieses Gutachten!

vor, und räth zu seiner Annahme. ES wird angenom-
inen und ist folgendes:

In Erwägung, daß die Gemeinde Heyden im Di-
strikt Wald, C. Sentis, von dcm ihr in der Thei--
lung von 1772 zugefallenen Gnindeigenthum, bey dcss

sen gegenwärtigen BenutzungSart nicht den davon vor-
hosten Vortheil genießt, daher dann dieses schlechte

zum Theil noch unurbare Gcmcindgut verkaufen best

sen Erlös' an Capital legen, und den Abniis d-wm»

unter die Ancheilhaber vertheilen zu dürfen wünscht, Ls?

Siaat dann auch eine jede bessere Benutzungsart de?
Gememdgüter begünstigen soll — hat der gesetzgebende

Naih beschlossen:

Es soll der Gemeinde Heyden verwilliaet seyn,

ihr durch die Thcilnng von -772 zugefallene Gr^rch»
eigcnchum mit Ueberbindnng der gllWig in Swg>
Weg, Brücken u. dgl. daraufhastcnden Befchwsx-
den stückweise dahinzugebcn, und als chgenlhÜM.

lieh zu verkaufen unter Vorbehalt sedoch, .daß .das

daraus erlöste Geld als Geyiemdgut an CamchF
gelegt und allein der Zins davon zum B'.sien df?
Gemeinde oder deren Antheilhaber verwendet Vcxdch

Das Vollz. Directorium soderke in einer Betsch-lss-
VVUI ly. August I 7S? eine gcsitzlsche BeRmmkmgèer
dieErbfähig ke i t d er Klost er geistli chiow
beyderley. Geschlechts; in der UngewiZheit, sb nê
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in wie weit die bürgert. Rechte dieser Klostcrbcwohner

bnrch das Gesetz vom Sept. 1798 verändert worden

sev? -— Der Gegenstand wird auf den Antrag der

Rev. Coin, der Civilcommißion zugewiesen.

Ein anderer Vorschlag, die Vormünder zu
beeidigen, wird eben so, an die ncmliche Com.

«nßion verwiesen.

Die Gemcmdskammer von S oloth u rnhat we-

.gen einem zwifthen dem Staat und der Gemeinde

streitigen Fond: S t a d t seek ei genannt, schon im

I. 1799 eine Vorstellung mit mehreren Beylagen de-

gleitet, an den grossen Nalh eingesendet.

Da sich die Vollziehung wirklich mit der Aussehet-

bung dieser streitigen Fonds beschäftiget, >o wird auf
den Antrag der Nevistonseommißwn die Sache der

Vollziehung nbcrsmbt.
Ein Memorial des Distr. Moudon zu Gunsten

der freyen Ei n s u h r f r a n z o st sch er Weinc,
ist noch unbeantwortet; da der balo herannahende

Herbst diesen Gegenstand sehr wichtig macht, so schlägt

die Rev, Com. vor, die Finanzcommißion, vor welche

es gehört, bey der llcbersendung des Memorials auf.
zusichern, sich sogleich damit zu beschäftigen. -— An-

genommen.
Verschiedene Bemerkungen einiger Bürger ans dem

Canton Oberland über die Gefttze, betreffend die

Salpeter. Er zengung und den Handel mit die-

sem Produkt, werden auf den Antrag der Rev. Com.

an die für das Staatsöeonomicwcscn nicdergesezte

Commißion verwiesen.

Zwey Vorstellungsichriften der Munizkpalität von

Lausanne gegen eine Verfügung der Vollziehung,
welche der Munizipalität die Kosten von verschiedenen

zum Behuf der Staarsauflagen unternommenen Ar-
betten außegt, betreffen auch einen Gegenstand der

Staatsökonomie »Commißion, und werden ihr zuge-

Wiesen.

Die Gemeinde St. Martin, im C. Leman
hatte eine Vorstellung über die starken, auf ihrem
Grund und Boden haftenden LehenS beschwer-
den und G r u n d z i n se eingegeben. Der grosse

Rath hatte einen Beschluß darüber abgefaßt, den der

Senat verwarf. Die Bittschrift ward neuerdings ei.

ner Commißion zur Abfassung eines andern Beschlusses

zurückgewiesen. Auf den Antrag der Rev. Com. wird
auch dieser Gegenstand der Staatsôkonomic-Commis,
ßon zugewiesen.

Peter Buchser von Schöfftland hatte

gegen das fortdaurende besondere Erbrecht der Graf-
schast Lmzburg protestirt, und eine Commißional-Un.
tersiichung dieses Erbrechts veranlaßt. Die Civilcom.
nftßion soll dieselbe zur Hand nehmen.

Zwey Bürger von Büm pliz, gewesene Zehend-
Eigenthümer, haben Entlassung von einem
Grundzins gcsodert, der ans ihrem besessenen Ze.
henden hastet. Die Finanzcommißion soll die schon
von einer Commißion des grossen Raths angefangene
Prüfung dieser Bittschrift fortsetzen.

Eine andere Commißion des grossen Raths harte-
sich mit der Frage beschäftigt: ob es nicht dienlich
sey, den nächsten Urversammlungen die n e u e Ein.
theilung Helvetic n s in yo Distrikte zur An- °

nähme vorzulegen. Die Rev. Com. trägt an, die
dahin einschlagende» Schriften ad acta zu legen, weil
das Gesetz vom 8. Aug jede fernere Berathung über
diesen Gegenstand unnöthig macht. Angenommen.

Das gleiche Schicksal wird denjenigen Schriften
zuerkennt, welche sich auf Rücknahme einzelner Artikel
der Constitution von 1798 beziehen.

Mehrere Vorschläge des VollziehungsdirectoriumS
aus der Epoche vom Frühjahr 1799, zielen auf Or.
ganisation ausserordenilicher Militärgerichte:
Auch diese räth die Rev. Com., als Gegenstände,'

die lediglich mit den damaligen Umständen und dem
damaligen Geist der Regierung im Zusammenhang
stunde», gänzlich bey Seite zu legen. Angenommen.

Ein Heft anderer ans dem ncmlichen Zeitpunkt her-
rührender Schriften, die zwischen dem Präsident deS

Vollz. Direktoriums B. Ochs, und der ComnHiou
zur Sicherheit beyder Rächen, kurz vor der Abreise
von L u z e rn gewechselt worden, kann auch nur als
Beytrag zur Geschichte der Zeit ins Archiv gelegt
werden.

Eine Botschaft vom 29. April 1799 über die da-
mals bey M u n i z i p al i t à t w a h I en vorgefalle-
nm Unregelmäßigkeiten hat dermalen auch keine»
bestimmten Zweck mehr, weil seither die Municipal,-
täten an den meisten Orten wieder erneuert worden
sind. Auch diese ist als ad acta zu legen.

Eine Petition der Bürgerinn R 0 n c a v 0 n Lu-
zernzu Gunsten ihres Mannes, betrifft ein beendig,
tes Geschäft und fällt also auch ins Archiv.

Eine Bitschrist des B. S a m u el H ar, sson vo»
Burgdorf, der für seinen Vater einen Richter so,
dert, ist mit der vorigen im gleichen Fall.

(Die Forts, folgt.)
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Gesetzgebender Rath, -O. Aug.
Fortsetzung.

Durch eine Botschaft vom;-,. Juli 179?, begehrt

daS Voll;. Direetorium daß durch ein Gesetz dieBür.

ger, gegen welche moralische aber nicht rechtliche Be-
weise vorhanden seyen, zu einer Bürgschaft gegen den

Staat angehalten werden sollen. Die Rev. Com. trägt

an, diese ihrem Zweck und ihrer Abfassung nach an

die Zeiten der Willkur zurükerinnernde Botschaft in

Vergessenheit zu begraben, und ohne fernere BeHand,

lung den Archiven zu überliefern. Angenommen.

Am 2i. August war keine Sitzung.

Grosser Rath, zo. Juni.
Präsident: Preux.

Bomb a cher erhält für 4 Wochen Urlaub.

Der Senat verwirft den Beschluß über gänzliche

Abschaffung der Tortur. An die chevorige Commis-

fion zurückgewiesen.

Der Vollz. Ausschuß übersendet folgende Botschaft:
Bürger Gesetzgeber!

Die täglich allgemeiner werdende Erscheinung von

unregelmäßigen Gemeindeversammlungen hat die Auf.
merksamkeil des Vollzichungsausschusses auf sich gczo.

gen und scheint auch die Eurige zu verdienen. Ohne

auf die Vorschrift des Gesetzes, das die Zusammen,

berufung derselben auf wenige und bestimmte Fälle
einschränkt, zu achten, wird diese häufig veranstaltet,

um über wirkliche Staatsangelegenheiten zu berath-

schlagen, collective Begehren über fremdartige Gegen-

stände abzufassen und nicht selten, um durch eine ver-

standene Widersttzlichk^t sich den allgemeinen Lasten zu

entziehen. Viell.ich nag Euer bisheriges Etillschwei.

gen über die Unregelmäßigkeit solcher Begehren, die
hin und wieder an Euch gelangt sind, und die bersel.
den ungeachtet vorgenommene Behandlung ihres Ge->

gensrandes, zu deren Vervielfältigung beygetragen und
aufgemuntert haben. Allein auch ohne dieses Hinder-
niß befindet sich der Vollztehungsausschuß ausser Stand,
die Gemeindeversammlungen inner den Grenzen der
gesetzlichen Ordnung zurückzuhalten, so lange keine

Strafbestimmung gegen die unbefugte Zusammeàru-
fung, so wie gegen unzuläßige Verhandlungen dersel«

den, vorhanden ist.

Sobald wie die Ausübung der politischen Rechte
in Mißbrauch ausartet, droht sie, die bürgerliche Frey,
hcit, um deren willen sie da ist und von deren S'«
cherstellung sie ihren ganzen Werth erhalten soll» zu
untergraben. Unsre Verfassung schreibt den Weg vor,
auf dem der Volkswille bey der Führung der öffent»
lichen Angelegenheiten repräscntirt werden foll; jede

andre Aeusserung desselben ist also ei» sträflicher Ein.
griff in die erstre, es ist die Aeusserung eines unächten

Volkswillms, wodurch sich eine geringe Anzahl der

Bürger an die Stelle der grossen Mehrheit setzen will,
und gegen diese sich gewissermaßen im Aufstand erklärt.
Es gehört daher in einer republikanischen Verfassung
zu den wesentlichen Bedingen ihrer Aufrechthaltung,
die Quelle von Unordnung und allgemeiner Gesetzlo»

sigkeit, die in usurpirenden Volksversammlungen liegt,
abzugraben, und die leztern, nachdem sie einmal die

Ausübung ihrer politischen Rechte an Stellvertreter
abgegeben haben, auf die Behandlung ihrer eigen-
thümlichcn Angelegenheiten zu beschränken.

Durch diese Betrachtungen bewogen ladet Euch,
Bürger Repräsentanten, der Vollztehungsausschuß ein,

zu beschließen:

1. Daß in keiner Gemeinde die Generalversitmmlung
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der Aktivbürgcr anders als zur Behandlung der

durch das Gesetz bestimmten Gegenstände zusam-

men berufen werde,

n. Daß dieß nie ohne Vorwissen und Einwilligung
des Distriktsstatihalters geschehe,

z. Daß die Urheber von gesetzwidrigen Versammlnn-

gen oder Berathschiagungen sich einer zu bcstim-

wenden Gefängniß, oder Geldstrafe schuldig

machen.

4. Daß die Beamten, die denselben hätten Einhalt
thun sollen und dieß verabsäumt haben, sich einer

ebenfalls zu bestimmenden Strafe schuldig machen.

5. Daß jedes Mitglied der Gemeinde, das einer

Versammlung auch dann noch beyzuwohnen fort-
fährt, nachdem sie von dem DistriktSstatthalter,
dem Agent oder dem Präsident der Munizipalltät
für gesetzwidrig erklärt worden ist, in eine zu be-

stimmende Geldstrafe verfallen soll.

Der Vollzichungeausschuß zweifelt nicht, Bürger
Repräsentanten, daß die Sorge für die öffentliche

Ruhe und Ordnung Euch eine solche Maßregel als

dringlich darstellen und Euch zu einer ungesäumten
Entscheidung über '

dieselbe vermögen werde.

Gruß und Hochachtung!
Folgen die Unterschriften,,

Er lach er fodert Verweisung an eine Commißivn,
welche auch auf Bittschriften Rücksicht nehmen soll.

- die von Statthaltern bewirk! und herumgeboten werden.
C ust or folgt, glaubt aber man sollte den Ge-

genfiand an die Vittfchriflcommißion weifen.

Vil! eter ist ganz Erlachers Meinung und wnn,
tcrt sich warum nicht von dein unregelmäßigen Zu-
sammentrnt der Geistlichen die Rede ist, da doch die-

ser so gut alö die Gemeindsverfammlungen gehindert
werden sollte.

E fch e r. Es ist nun nicht von der Förmlichkeit
der Bittschriften, sondern von dem unrechtmäßigen
Ausammentritt der Urverfammlungen die Rede, welche

durch ein Ctrasgesttz, der Constitution selbst zufolge

gehindert werden müssen: man weise also dm Ge-
genstand an eine eigene Commißion.

Büleler. Man will unâ nur Sand in die

Augen streuen : die Geistlichkeit soll so wenig auf diese

Art zusammentreten als die Gemeinden. Wenn wir
immer nur diese leztern einschränken, so wünschte ich
bald nicht mehr Heloeticr z» seyn.

Sec ret an ist Billeters Meinung und stimmt da-
her Cusivrö Antrag bey.

Deloes unterstrich Eschers Antrag und Acnsserun-
gen. Custors Antrag wird angenommen.

Die Bittschrift der Gemeinde Kioten, welche wider
die Ernennimg ihres Pfarrers durch einen Klosterabt,
klagt, wird in Berathung genommen,

C a r r a r d. Wir haben eine Commißion, die
wir dem allgemeinen Gegenstand der Psmeernennnng
beauftragt ist: er wünscht, daß diese Eommißion die
Frage: ob das Collaturrecht, welches einzelnen Pri-
vatpersoneu gehört, als mit dcr Verfassung und den
Gesetzen verträglich anzusehen sey? untersuche.

Custor will in q, Wochen ein allgemeines Gutaeh-
ten über die Pfarrwahlcn von der Commißion abfo-
bern, wundert sich aber übrigens, warum der Colla-
tor, von dcm hier die Rede ist, nicht besser aus den
Wunsch der Gemeinde Rücksicht nahm, besonders da
laut einem alten Versprechen vom I. 1525, dir Zür-
cherregiermig keiner Gemeinde einen Pfarrer, ber ihr
unangenehm ist, anforingen durste.

Reitst ab glaubt, wir sollen nicht anstehe», die
Parlikularcollaturrechte für aufgehoben zu erklären;
doch stimmt er Carrard bey.

Cartier will erst untersuchen, ob die Gründe
der Bckljchrift vollwichtig seyen oder nicht: er glaubt
das Collaturrecht des Abts von Weitingen st,/ noch
nicht aufgehoben, und die Aufhebung der Coll-uurrechee
im Ganzen genommen, könnte zu grosse Schwierigkei-
ten haben: Er fodert Verweisung an eine besondere

Commißion,

Graf.stimmt Carrard bey, doch wünscht er, daß
die Csmmißion hierin sehr sorgfältig zu Wecke gehe,
weil die Collalurrcchte oft auch die Pflicht dcr Erhal-
tung der Pfarrer mit sich verbinden: er will, daß 2

Mitglieder, der Commiß'vn bcygcordnet werden.

Ficrz bestätigt Custors Anzeige, miàem Beysatz,
daß jene Verordnung vor der Revolution von der Zür-
cherregierung hergestellt wurde: an der Stelle dieses

nenernennten Pfarrers würde er auf die Pfrund Klo-
ten Verzicht thun, und Host man werde hier den

Pfarrer nicht mit Ml.'itärcxecnticn einführen wellen:
er stimmt Cartier bey.

Escher stimmt Carrard bey, weil wir nicht tickn
einzelnen Fall, sondern jenen Grundsatz im Allgemeiren

zu untersuchen haben.

Pauli folgt und glaubt, laut dcr heiligen Schuft
sollte ein Pfarrer, dem man das Haus nicht anthun
will, in ein anderes gehen.

Billeter stimmt Ficrz bey und will die
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geben.

Scerctan wünscht/ daß man nicht zu unbedingt

dem Grundsatz huldige/ die Pfarrer ausschließend von

den Gemeinden zu ernennen, sondern daß der Regie-

rung hierüber Einfluß gestattet werde. Was die Par-
tiknlarcollaturrcchte betrist, so wundert er sich über

die Wiedcrausstcllung derselben, da sie doch durch die

Constitution eigentlich aufgehoben sind: die Collatur-

rechte, die aus der Besoldung der Geistlichen hcrflies-

sin, sind an sich selbst der Natur der Verträge zmvi-

der, weil das Recht eine Gemeinde durch den oder

dielen vielleicht nnwissnden Geistlichen unterriebten zu

lass.n, nicht ein ächtes Recht seyn kann. Ucbrigens

stimmt er Carrard bey.
C a r r a r d s Antrag wird angenommen und Car-

xgxd. und Zimmer mann der Commißion bey-

geordnet.
Das Gutachten über Verminderung des grosse»

Raths wird in Berathung genommen.

Delves vertheidigt das Gutachten mit dessen ci-

gcnen Erwägungen, und den schon bey der ersten Bc-
rathung ausgestellten Gründen.

Cartier. Vor einem Jahr ward der ;6te §,

der Constitution ganz anders ausgelegt als jezt, und

in allen Republicken, so wie auch im Geist unserer

Constitution, ist es begründet, daß der Votksraih stär-

ker seyn müsse als der Senat. In der neuen Consti-

tution kann die Repräsentation vermindert werden;
nicht- aber während wir noch unter der jetzigen leben.

Wir müssen uns auch besonders in Acht nehmen, daß

die schon beschlossene Eintheilnng Hclveticns inyoDi-
strikte, nicht nsieder über den Haufen gcworsscn werde,

welches vermittelst dieses Gutachtens der Fall werden

könnte. Er vcrmirsst das Gutachten.

Car mintran wünscht auch eine Veränderung
des grossen Raths; glaubt aber, das Gutachten sey

doch der Constitution zuwider, besonders weil diese

Verminderung über einen Drittheil hcrabkömmt, da

doch nur dieser Theil dieses Jahr austrcten sollte; über-

dem fürchtet er, daß der Senat zu übermächtig wer-
den könnte, und stimmt für Zurückweisung an die Com-

mssivn.

Schlump f. Würden wir uns auf die Hälfte
verringern, so könnten wir nicht mehr grosser Rath
heissen. Er stimmt Carmintran bey.

Sec relan beharret ans der Behauptung, daß
das Gutachten der Constitution nicht zuwider ist: daß

linstre O e momie diese Ersparniß erheischt, wird Nie-
mand läugncn wollen: der Freyheit kann diese Ver-
Minderung nicht nachtheilig seyn, weil die Wahlen
dadurch nur besser werden. Wir sehen ia in der neuen
Organisation der cisalpinischen Republik, mit der doch
wahrichrinlich Piémont und Ligurien vereinigt werden,
eine Gejetzgevung von bloß zo Mitgliedern, und wir
wollten immer noch über 200 beybehalten? Daß man
gar noch von Rechte» spricht, ist gar seltsam, da ich
doch täglich mehr, fühle, daß dieses Amt die nncrträg-
iichste Last ist, die man einem Sterblichen aufbürden
kann. Auch ist dicke Verminderung des gr. Raths
die uns gewiß in kein nachrheiligcs Verhältniß gegen
den Senat sezt, gewiß sthr vorthcilhaft um viel wich-
ligen grösseren Ereignissen zuvorzukommen, die sonst uu-
str warten könnten. Er stimmt zum Gutachten.

Reilst ab unlecstüft auch das Gutachten, wel-
ches der Constitution nicht zuwider ist, und eben so

wenig den Rechte» des Volks. Er ist in der Ueber-

zmgung, daß das Interesse der Nation diese Vermin»
derung erheischt.

Suter ist nicht dieser Meynung, denn vielleicht
würden dann die bloß 72 Repräsentanten wieder ihre
Gehalte auf zoo Dnpl.meu erhöhen, und dann wäre
der Republik wieder nichts ersparrt. Auch hatt cr?aZ
Gutachten für der Constitution zuwider, und stimmt zu
dessen Verwcrssung : zu deren Unterstützung er beyfügt,
daß tonst zu wenig erfahrne Mitglieder übrig bleiben.

Das Gutachten wirb verworffeu. Nur Mitglic-
der stimmten für daAlbe.

Die Vollziehung zeigt an, daß das Franziskaner Klo-
ster in Solothurn für lotausend Fr. verkauft werden
könnte, und sodert Auskünfte über die Art der Ver-
äusseruag. An cinc Commißwü gewiesen, in die die
Bürger Hammer, Näf und Mlllel geordnet
werden, und welche in z Tagen ein Gutachten vor-
zulegen hat.

Die Vollziehung übersendet eine Bitschrift der Ge-
meinde Wald im C. Sentis, welche Ratification ihrer
Gemeindgücer-Theilung sodert. An die bestehen)-
Commißion gewiesen. —

Geheime Sitzung.

Grosser Rath/ i. Juli.
Präsident: Preux.

H a m m e r im Name» einer Commißlon trägt au,
über die Bittschrift der Gemeinden deS Distrikts Oft u,
welche die fränkischen Bons durch die in Contribution
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gtsezten alten RegieruugSgliedcr berichtigen zu lassen

wünschen, zur Tagesordnung zu gehen, darauf begrün-
det, daß dieses eine richterliche Sache sey. Ange-
unmmen.

Das Gutachten über die Hausierer wird in Bera-
thung genommen. Es befindet sich in der Sitzung des

Senats vain -i. Juli Nr. 64 des N. Schw. Rep.
bereits abgedrukt.)

Der 1. H. wird ohne Einwendung angenommen.
2. Delves. Dieser §. isi zu allgemein, und

könnte viele Gegenden Hclvctiens ihrer dringenden Be-
dürfnisse berauben; er will daher alle diejenigen Waa«
ren ausnehmcn, deren Bedürfniß in einigen Gegenden
dringend ist.

Cartier. Der lezte 5. entspricht Deloes Wunsch

hinlänglich, weil er den Vcrwaltungskammern Aus.
Nahmen zu Machen erlaubt.

Dcloes beharret, weil Einstellung dieses allgemei»
»en Verbots aus ein Jahr, wie es der lezte Z. zugiebt,
nicht hinlänglich befriedigt.

Seeretan will erst die Ausnahmen festsetzen,

ehe man die allgemeine Regel beschließt; daher fodert
er Vertagung des §. 2.

Kilchmann beharret auf der Annahme des Z.

Secretans Antrag wird angenommen.
H. wird mit beyden folgenden angenommen.
§.6. Secret an fodert nähere Entwicklung die-

ses unbestimmten

Akkcrmann folgt und fodert Zurückweisung an
die Commißion.

Cartier glaubt, der §. sage bestimmt genug daß

nur noch ein Jahr in einigen Gegenden, wegen den

jezigen Bedürfnissen, das Hausieren gestattet werden

dürfe; doch will er wohl diese Zeit verlängern, oder

gar keine bestimmen.

Escher. Man muß wohl grossen Eifer haben,
Gesetze zu machen, um anzutragen, ein allgemeines

Gesetz zu machen, und den Verwaltungskammcrn zu

gestatten, die erfoderlichen Ausnahmen zu treffen, wo-
durch offenbar nicht das Gesetz, sondern die Verord-
nungen der Verwaltungskammern verpflichtend werden.

Ich trage daher darauf an, die Verwaliungskammern
zu beauftragen, die den Bedürfnissen ihrer Cantone an-
gemessenen Verordnungen festzusetzen.

Kilchmann ist gar nicht dieser Meynung, und

will diesem Gesindcl der Hausirer ein Ende machen,
lmd beharret daher neuerdings auf dem §.

Secretan findet Eschers Meynung föderalistisch

und nimt den ;. mit Weglassung der Zeitbestimmung
für die Ausnahmen an.

Billeter ist ganz in Esthers Grundsätzen, doch
will er ein allgemeines Gesttz machen, und zu dem
Ende hin ein Gutachten aller Verwaltungskammern
einfodern.

H u b er vertheidigt den §. als sehr zweckmäßig und
klug. — Der 5. wird ohne die Zeitbestimmung ange,
nommcn.

Der 2. §> wird nun ohne Einwendung angenommen.
Die Güter-Eigenthümer im Thal Aniviers, im

Wallis, fodern, daß auch ihr Land von dem Weid-
recht loskäuflich erklärt werde.

Kilchmann fodert Verweisung an die bestehende
Commißion.

Ta bin fodert Tagesordnung.

Cartier stimmt Kilchmann bey, weil noch kein
Gesetz über den Weidgang auf dem noch nicht ange-
pflanzten Land vorhanden ist.

Secretan folgt, und fodert ein baldigesGutachten.
Delves bitter besonders auf die befoudern Loca.

litäten Rüksicht zu nehmen. Die Bittschrift wird der
Commißion überwiesen.

Dr. Höpfner von Bern übersendet das gte Heft
der helvetischen Monatschrifr.

Die Munizipalilät von Solothnrn fodert bey der
ehvorigen Apothekerordnung geschüzt zu seyn.

Carrard fodert Verweisung an die bestehende

Commißion, um über medizinische Polizey bald ein Gut-
achte» vorzulegen.

(Die Forts, folgt.)

Publikation.
Der Minister des Innern benachrichtigt feine Mit-

bürgcr, daß zufolge einem vom Brigadegeneral Fririo«
unterm 2;. Thermidor an den Regierungscommissär

Herzog im Hauptquartier der Rheinarmee gerichteten

Schreiben, feit dem geschlossenen Waffenstillstand die

Handelscommunication durch die Demarcationslinie
über Salzburg und Jnfpruk wieder hergestellt sey.

Bern den 21. Augstmonat igoo.
Der Minister des Innern,

R e n g g e r.

Denkfehler.
In St. 90. S. 409. Spalt 1. Zeste 19. statt

lies jezt.
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